
Neues Verbraucherrecht: Widerruf
bedarf weiterhin keiner Begründung
Am 13. Juni 2014 tritt das neue Verbraucherrecht in Kraft. Damit verbunden sind zahlreiche
Änderungen am Widerrufsrecht. In einigen Medien wird nun behauptet, der Verbraucher müsse
zukünftig seinen Widerruf begründen. Das ist falsch! Der Widerruf muss auch nach neuem Recht
nicht begründet werden.

Lesen Sie mehr zur Ausübung des neuen Widerrufsrechtes.

Sowohl DIE WELT, heise.de, Hamburger Abendblatt, Aachener Zeitung, die Berliner Morgenpost als
auch die Westdeutsche Zeitung berichten in ihren jeweiligen Online-Ausgaben über das neue
Verbraucherrecht, welches ab 13. Juni 2014 gilt.

Auf welt.de und im Hamburger Abendblatt heißt es unter anderem:

“Künftig müssen Kunden für jede Retoure ein Formular ausfüllen, das der Händler der Ware
beilegt, und den Widerruf begründen.”

Die WZ, Aachener Zeitung und heise.de verbreiten diesen Satz so:

“Ab Juni 2014 muss ein Kunde für jede Rückgabe ein Formular ausfüllen, das der Händler
der Ware beilegt, und den Widerruf begründen.”

Das ist falsch!

Auch bei focus.de findet sich diese Falschmeldung. Dort steht schon im Teaser “Sie müssen
Retouren künftig begründen”. Auch das ist natürlich falsch. Niemand muss einen Widerruf
begründen. Dort steht sogar, das neue Recht trete am 1. Juni in Kraft. Auch das ist nicht korrekt!
Das neue Recht gilt erst ab Freitag, 13. Juni 2014. Vorher gilt noch das derzeit geltende Recht.

Online-Händler sollten sich davon nicht beeinflussen lassen! Auch künftig bedarf der Widerruf
keiner Begründung. So heißt es in § 355 Abs. 1 Satz 4 BGB (ab 13. Juni 2014) eindeutig:

“Der Widerruf muss keine Begründung enthalten.”

Ausübung des Widerrufs nach neuem Recht
Bislang muss der Verbraucher seinen Widerruf in Textform erklären. Nach neuem Recht (also ab 13.
Juni 2014) ist keine verbindliche Form mehr vorgeschrieben. Der Verbraucher muss also kein
Formular ausfüllen, wie in den oben genannten Medien verbreitet wird.

Der Verbraucher kann seinen Widerruf auch telefonisch erklären. Und muss ihn auch
weiterhin nicht begründen.

Eindeutige Erklärung
Aus der Widerrufs-Erklärung des Verbrauchers muss gemäß § 355 Abs. 1 Satz 3 BGB n.F. der
Entschluss des Verbrauchers zum Widerruf eindeutig hervorgehen.

https://shopbetreiber-blog.de/2014/01/07/verbraucherrechterichtlinie-widerruf-keine-begruendung/
https://shopbetreiber-blog.de/2014/01/07/verbraucherrechterichtlinie-widerruf-keine-begruendung/
http://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article123552261/Auf-Online-Einkaeufer-kommen-harte-Zeiten-zu.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Widerruf-beim-Online-Shopping-Worauf-Kunden-achten-muessen-2072310.html
http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article123612879/Neue-Regeln-fuer-Onlinekaeufer-weniger-kundenfreundlich.html
http://www.aachener-zeitung.de/ratgeber/recht/widerruf-beim-onlineshopping-worauf-kunden-achten-muessen-1.725308
http://www.morgenpost.de/printarchiv/wirtschaft/article123613220/Neue-Regeln-fuer-Onlinekaeufer.html
http://www.wz-newsline.de/home/ratgeber/geld-recht/neues-widerrufsrecht-beim-onlineshopping-1.1516202
http://www.focus.de/finanzen/recht/neue-gebuehren-fuer-versandkunden-retouren-achtung-online-kaeufer-jetzt-wird-der-umtausch-teuer-2_id_3522243.html


Bereits nach altem Recht wurde vertreten, dass lediglich die Mitteilung des Verbrauchers, er habe
„eine Rücksendung“ nicht zur wirksamen Ausübung des Widerrufsrechts geeignet war.

Nach neuem Recht würde eine solche Erklärung auf keinen Fall ausreichend sein. Das Wort
„Widerruf“ muss aber auch weiterhin nicht in der Erklärung verwendet werden.

Wegfall des Rückgaberechts
Weiter bedeutet dies, dass die bloße Rücksendung der Ware ohne weitere Erklärungen künftig nicht
mehr als Ausübung des Widerrufsrechts ausreichend ist. Daher wird auch das Rückgaberecht,
welches Händler heute noch alternativ zum Widerrufsrecht anbieten können, wegfallen.

Auch alle Händler, die derzeit noch ein Rückgaberecht anbieten, müssen also ab 13. Juni
2014 über das Widerrufsrecht informieren.

Die bloße Annahmeverweigerung beim Paketzusteller gilt künftig auch nicht mehr als Ausübung des
Widerrufsrechtes.

Muster-Widerrufsformular
Aufgrund der bisherigen Unterschiede in Art und Weise der Ausübung des Widerrufsrechts in den
einzelnen Mitgliedstaaten erhält der Verbraucher für seinen Widerruf ein gesetzliches Muster-
Widerrufsformular zur Verfügung gestellt, welches er nutzen kann, aber nicht muss.

Der Unternehmer muss den Verbraucher über dieses Formular vor Abgabe der Bestellung
informieren.

Hier finden Sie das Muster-Widerrufsformular, über welches Sie ab dem 13. Juni 2014 den
Verbraucher informieren müssen:

In dieses müssen Sie nur noch Ihren Namen, die Anschrift und gegebenenfalls die Telefaxnummer
und E-Mail-Adresse an die entsprechende Stelle eintragen.

Online-Widerruf
Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch ermöglichen, dieses Formular oder eine andere
eindeutige Widerrufserklärung auf der Website des Unternehmers auszufüllen und abzuschicken. In
diesem Fall muss dem Verbraucher der Zugang des Widerrufs unverzüglich auf einem dauerhaften
Datenträger – also z.B. per Mail – bestätigt werden.

Neues Recht ab 13. Juni 2014
Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellte Rechtslage erst ab 13. Juni 2014 gilt. Sie müssen dem
Verbraucher bis dahin das Formular nicht zur Verfügung stellen. Bis zu diesem Tag kann der
Verbraucher seinen Widerruf auch nicht telefonisch erklären.

Artikelreihe zur Umsetzung der VRRL:
Artikelreihe zum neuen Verbraucherrecht (Übersicht)
Wird ein Liefertermin zur Pflichtangabe?
Neues Verbraucherrecht: Telefonnummer wird Pflichtinformation
Form und Zeitpunkt der Informationserteilung
Information zu Gewährleistungsrechten wird Pflicht

http://www.shopbetreiber-blog.de/wp-content/uploads/sites/2/2013/09/Muster-Widerrufsformular.pdf
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/01/07/artikelreihe-zum-neuen-verbraucherrecht/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/01/14/neues-verbraucherrecht-liefertermin/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/01/22/neues-verbraucherrecht-telefonnummer-wird-pflichtinformation/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/01/17/neues-verbraucherrecht-form-und-zeitpunkt-informationserteilung/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/01/27/verbraucherrechterichtlinie-gewaehrleistung/


Neue Pflichten bei der Werbung mit Garantien
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Die Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie in Europa
Hin- und Rücksendekosten nach dem Widerruf
Information über Lieferbeschränkungen und Zahlungsarten
Kosten der Zahlungsart

Kostenlose Whitepaper zum Download
Whitepaper: Neue Widerrufsbelehrung 2014 für Online-Shops
Erlöschen des Widerrufsrechts bei Dienstleistungen (inkl. Whitepaper mit Mustern)
Erlöschen des Widerrufsrechts bei digitalen Inhalten

Veranstaltungen zum neuen Verbraucherrecht
IHK Trier: Info-Veranstaltung zum neuen Verbraucherrecht
Info-Veranstaltung der IHK Rhein-Neckar zum neuen Verbraucherrecht
IHK Karlsruhe: Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie im Online-Shop
Info-Veranstaltungen der IHK Region Stuttgart zur Umsetzung der VRRL
Hinweis: Diese Listen werden ständig erweitert.

http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/02/03/verbraucherrechterichtlinie-garantie/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/01/29/verbraucherrechterichtlinie-ausnahmen-widerrufsrecht/
http://www.trustedshops.de/shop-info/die-umsetzung-der-verbraucherrechterichtlinie-europa/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/02/07/verbraucherrechterichtlinie-hinsendekosten-ruecksendekosten/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/02/20/verbraucherrechterichtlinie-lieferbeschraenkungen-zahlungsarten/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/02/19/verbraucherrechterichtlinie-zahlungsart-gebuehren/
http://www.trustedshops.de/shop-info/verbraucherrechterichtlinie-widerrufsrecht/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/01/10/erloeschen-widerrufsrecht-dienstleistungen/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/02/26/verbraucherrechterichtlinie-download/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/01/16/safe-the-date-veranstaltungen-zum-neuen-verbraucherrecht/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/01/20/ihk-rhein-neckar-veranstaltung-verbraucherrecht/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/02/05/verbraucherrechterichtlinie-ihk-karlsruhe/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/01/30/verbraucherrechterichtlinie-ihk-stuttgart/

